
      

Merkblatt für Stipendiaten

Bitte beachten Sie zusätzlich das „Merkblatt zum Finanzierungsnachweis der Kosten 
für Studium und Lebensunterhalt“ sowie das Merkblatt „Allgemeine Hinweise zur Visa-
beantragung“.

Folgende Unterlagen sind im Original und Kopie vorzulegen:

• zwei in deutscher Sprache vollständig ausgefüllte und eigenhändig unterschriebene 
Antragsformulare + Anlage nach § 55 AufenthG 

• 3 biometrische Lichtbilder (nicht älter als 6 Monate, keine Computerausdrucke)

• gültiger Reisepass (unterschrieben) mit mindestens 1-jähriger Gültigkeitsdauer, nicht 
älter als 10 Jahre, mit mindestens 2 leeren Seiten 

• vollständiger Auszug aus dem türkischen Personenregister (Tam Tekmil Vukuatli 
Nüfus Kayit Örnegi) mit amtlichen Bemerkungen (Düsünceler), in dem die Eltern sowie 
sämtliche Geschwister und Kinder aufgeführt sind 

• Nachweis des Stipendiums aus der Türkei (Betragsangabe erforderlich) mit 
Übersetzung ins Deutsche oder Englische

• Bei EU-Teilstipendien wie Sokrates/Erasmus oder Leonardo da Vinci müssen Sie den 
Restbetrag bis zur Höhe des maßgeblichen BaföG-Satzes, der derzeit bei 659,- EUR 
liegt, für die Dauer des Aufenthalts nachweisen durch:
- notariell beglaubigte schriftliche Verpflichtung der Eltern (mit Übersetzung) und
- Bonitätsnachweis des Verpflichtunsgebers wie z.B. Kontoauszüge, Gehalts-
bescheinigung etc. (ohne Übersetzung)

• bei Vollstipendiaten entfällt der Nachweis der Finanzierung, sofern das Stipendium 
nachgewiesen ist 

• bei Visumerteilung ist eine für alle Schengenländer gültige Reisekrankenversicherung, 
die bis zum Abschluss einer studentischen Krankenversicherung in Deutschland (die 
Sie bei der Immatrikulation vorlegen müssen) gültig ist, vorzulegen. Sie muss eine Min-
destdeckung von 30.000 EUR aufweisen.

Bei Vorlage der Stipendienzusage aus deutschen öffentl. Mitteln (DAAD, Erasmus/Sokrates 
etc) werden die Visagebühren erlassen.

Es  wird darauf hingewiesen, dass eine   Studienberatung   nicht durch die Visastelle erfolgt,   
sondern dass hierfür Kontakt mit dem   Kulturreferat   aufzunehmen ist.  


